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Vorführender
Präsentationsnotizen
Doppelrolle und ich muss diese auch nicht verlassen. Immerhin, auch wenn ich hier…Ich muss hier aber nicht ein Projekt verteidigen, welches aus meinem Mist gewachsen wäre…was mir gewisse Freiheiten gibt…einerseits nicht die übliche akademisch-kritische Betrachtung..…aber auch nicht in Lobhudeleien…Worüber werde ich heute sprechenRelativ leicht zu vermitteln ist, worum es geht. Für viele von Ihnen ist es evlt. Auch nichts neues, wohin sich die Rechtsprehung hin entwickelt hat. Aber es lohnt sich m.E. sich dessen nochmal zu vergegenwärtigen, gerade weil es sich um relativ junge Entwicklungen geht. Der Schwerpunkt liegt allerdings auf der Vorstellung der Neuerungen, die vorletztes Jahr vom Parlament beschlossen wurden, jedoch noch nicht in Kraft sind.
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Art. 8a SchKG (bisher)
2. Einsichtsrecht

1 Jede Person, die ein Interesse glaubhaft macht, kann die Protokolle und Register der Betreibungs-
und der Konkursämter einsehen und sich Auszüge daraus geben lassen.

2 Ein solches Interesse ist insbesondere dann glaubhaft gemacht, wenn das Auskunftsgesuch in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrages erfolgt.

3 Die Ämter geben Dritten von einer Betreibung keine Kenntnis, wenn:
a.     die Betreibung nichtig ist oder aufgrund einer Beschwerde oder eines gerichtlichen Entscheids 
aufgehoben worden ist;
b.    der Schuldner mit einer Rückforderungsklage obsiegt hat;
c.    der Gläubiger die Betreibung zurückgezogen hat.

4 Das Einsichtsrecht Dritter erlischt fünf Jahre nach Abschluss des Verfahrens. Gerichts- und 
Verwaltungsbehörden können im Interesse eines Verfahrens, das bei ihnen hängig ist, weiterhin 
Auszüge verlangen.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Um was geht es? Es geht um diese Bestimmung, Art. 8a Darin sind die Voraussetzungen für den Einblick in die Kantonalen Betreibungsregister geregelt, sowie der Umfang dieses Einblicks. 
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Die (standardisierte) Betreibungsauskunft

Rodrigo RodriguezDie Abwehr von Betreibungsregistereinträgen: Entwicklungen und Ausblick 4

• Weisung Nr. 4 (Betreibungsauszug 2016) der OA SchKG (BJ)

• Betreibungen der letzten 5Jahre (im betr. Kreis, vgl. Hinweis)
Ausser: zurückgezogene, oder aufgrund Beschwerde oder 
Klage aufgehobene Betreibungen

• Konkurse der letzten 5 Jahre
• Offene Pfändungsverlustscheine der letzten 20 Jahre

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wozu führt das Einsichtsrecht bzw. die Eigenauskuft? Sie führt in praktisch allen Fällen zur Ausstellung der stadartisierten Auskunft. Was diese alles enthält und was nicht, ergibt sich nicht nur aus dem Gesetz, sondern aus einer Weisung, der Weisung Nr. 4 der DS OA SchKG (da können Sie keine Kritik erwarten). Was steht dort drin?Zum einen was schon im Gesetz drin steht…Aber auch Präzisierungen, die sich nicht aus dem Gesetz ergeben, nämlich:Dass Konkurse der letzten 5 Jahre erscheinenDass mind. Die Anzahl der offenen PfVScheine der letzten 20 Jahre erscheinen. Dort ist übrigens auch präzisiert, dass die älteren nicht erscheinen, und zwar unabhängig davon, ob die Vejährung unterbrochen wurde oder nicht (Hintergrund…) [keine Verwirkung sondern eine Verjährungsfrist]Praktische Relevanz: Wohnungssuche, Kreditkauf, Einbürgerungen,…Wie Sie ebenfalls wissen: ich kann «einfach so» betrieben werden – keine Begründung, kein Beweis – allerdings, so schnell wie begonnen, so schnell wieder gestoppt: Diese scheinbare symmetrie der Interessen wird jedoch durch dne Eintrag gestört…

https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/schkg/weisungen/weisung-4-d.pdf
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Mittel zur Abwehr (de lege lata - Übersicht)
• Beschwerde nach Art. 17 i.V.m. Art. 22 SchKG (Nichtigkeit) bzw. 

Aufsichtsanzeige
• Feststellungsklagen:

• Art. 85 SchKG (Aufhebung im summ. Verf.)
• Art. 85a SchKG (Aufhebung im ord./vereinf. Verf.)
• Art. 88 ZPO (allg. neg. Feststellungsklage)
• [weitere: 86 SchKG / Aberkennungskl.]

oder
• Rückzug durch Gläubiger
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Vorführender
Präsentationsnotizen
«rechtsmissbräuchlich» ist:Die Hürden hierfür sind hoch:Ist schon materiell die Hürde hoch für die Annahme einer «rechtsmissbräuchlichkeit»: Nicht alles, was nicht geschuldet ist, oder möglicherweise nicht geschuldet ist, einzufordern, ist rechtsmissbäruchlich». Die Rechtsmissbräuchlichkeit muss ich auch beweisen können. Tendenziell wird man dazu sagen, wenn man über das Bestehen der Schuld diskutieren kann, ist die Geltendmachung wohl nicht rechtsmissbräuchlich.Anerkennant werden bisland nur sog. «offensichtliche Fälle»….[XXX]Für meinen Kollegen, der mall…(alter Wohnistz)Für meine andere Kollgeing, die mal (Telecom, nie funktionert..)Was sonst noch: Gerichtlichen Klagen [nachfolgend]Rückzug: «Kapitulation» + Kosten



09.04.2018

Entwicklungen in der Rechtsprechung…

Grundlage Verfahren Gegenstand Bei RV BGE
17/22 SchKG 20a SchKG Rechtsmiss-

bräuchlichkeit
möglich

85 SchKG summ. 
(Urkundenbew.)

Tilgung,
Stundung 
Nichtbestand

möglich 5A_344/2013
[auch bei RV], 
BGE 140 III 41 
[Nichtbestand]

85a SchKG ord./vereinf. Stundung oder 
Nichtbestand

Nicht möglich 120 II 20, zuletzt
141 III 68
[nicht bei RV]

88 ZPO ord./vereinf.
[inkl. Schl.V]

Stundung oder 
Nichtbestand

möglich 4A_414/2014
(RS-Interesse 
wird vermutet)

8a Abs. 3 lit. c 
SchKG 

Rückzug durch
Gläubiger

möglich 5A_172/2016
(Kostenauflage
von CHF 18.30)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich hatte Ihnen versprochen, dass ich kurz auf die verschiedenen Klagen eingehe, ¨das tu ich hiermit.[Bei dieser Gelegenheit….]ZU 17/22:Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Betreibung gestützt auf Art. 2 Abs. 2 ZGB nichtig, wenn sie offensichtlich rechtsmissbräuchlich ist.42 Dies ist anzunehmen, wenn der Gläubiger mit der Einleitung der Betreibung offensichtlich Ziele verfolgt, die in keiner Weise in Zusammenhang mit der Zwangsvollstreckung stehen, wie beispielsweise reine Schädigung der Kreditwürdigkeit des Betriebenen, Schikane, Bedrängung oder Verwirrung.43 Das BGer nimmt die Nichtigkeit von Betreibungen aufgrund offensichtlichen Rechtsmiss-brauchs allerdings nur in Ausnahmefällen an.44 Folglich darf das BA von der Nichtigkeit einer Betreibung nur bei offenkundigem Nachweis des Zweckmissbrauchs des Betreibungsverfah-rens ausgehen.45 In diesem Fall muss die Behörde die Nichtigkeit des Betreibungsbegehrens feststellen und die Ausstellung des Zahlungsbefehls verweigern. Die Annahme eines rechtsmissbräuchlichen Betreibungsbegehrens ist praktisch ausgeschlossen, wenn der Gläubiger mit der Betreibung tatsächlich die Vollstreckung einer Forderung be-zwecktZu Art. 85: Die Betreibung wird nur dann nicht zur Kenntis gebracht, wenn sie vor der Einleitung nicht bestand, nicht hingegen, wenn der Schuldner auf Druck der Betreibung hin bezahlt hat. 

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bger/140106_5A_344-2013.html
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf://125-III-149:de&lang=de&type=show_document
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf://141-III-68:it&lang=it&type=show_document
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bger/150116_4A_414-2014.html
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=aza://19-08-2016-5A_172-2016&print=yes
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Der revidierte Art. 8a SchKG
Art. 8a Abs. 3 Bst. d
3 Die  Ämter  geben  Dritten  von  einer  Betreibung  keine  Kenntnis, 
wenn:
[…]
d. der  Schuldner nach  Ablauf  einer  Frist  von  drei  Monaten  seit 
der  Zustellung  des  Zahlungsbefehls  ein entsprechendes  Gesuch
gestellt hat, sofern der Gläubiger nach Ablauf einer vom 
Betreibungsamt angesetzten Frist von 20 Tagen den Nachweis nicht  
erbringt,  dass  rechtzeitig  ein  Verfahren zur  Beseitigung des  
Rechtsvorschlages  (Art.  79 - 84)  eingeleitet wurde;  wird dieser  
Nachweis  nachträglich  erbracht  oder  wird  die  Betreibung  
fortgesetzt,  wird  sie  Dritten  wieder  zur  Kenntnis  gebracht.
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Der revidierte Art. 8a SchKG - Konzept

Rodrigo RodriguezDie Abwehr von Betreibungsregistereinträgen: Entwicklungen und Ausblick 8

Z
B

3 Mte.
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uc

h
G: 20 T.

Nachweis der Forts.?
Nein: B weg

Ja: B erscheint 
(wieder)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wichtig: Gesuch hat keine betreibungsrechtlichen Wirkungen: ZB kann nach wie vor 1 Jahr lang fortgesetzt werden. Zeitpunkt X-5 wird eine Betreibung eingeleitet (eine ungerechtfertigte). Zum Zeitpunkt X wird der ZB zugestellt. Von X an läuft eine Frist von 3 Monaten, während welcher der Schuldner mittels eines Gesuchs die Streichung beantragen kann. Annahme, nach 2 Monaten stellt S zum Zeitpunkt Y ein Gesuch. Das Betreibungsamt setzt daraufhin ab dem Zeitpunkt Z dem Gläubiger eine Frist von Z+20 Tage, um den Nachweis zu erbringen, dass die ein Rechtsöffnungsbegehren eingeleitet worden oder fortgesetzt worden ist. Dieser Nachweis kann aber auch nachträglich erbracht werden. 



09.04.2018

Der revidierte Art. 8a SchKG – Problemfall Zahlung
Annahme: Schuldner stellt das Begehren auf Löschung und zahlt 
zugleich die Schuld.
- an das Amt
- An den Gläubiger

Gem. Materialien stets ein Fall, bei dem das Amt auf die Streichung 
verzichten muss (die Betreibung erscheinen lassen). 
Praktische Probleme:
- Beweislast/-mittel?
- Prüfbehörde?

Rodrigo RodriguezDie Abwehr von Betreibungsregistereinträgen: Entwicklungen und Ausblick 9

Vorführender
Präsentationsnotizen
Frage 1: die nachträgliche Mitteilung. Was heisst «rechtzeitig» - erfasst dies die 3 Monatsfrist oder die Jahresfrist von 88? Wahrscheinlich handelt es sich um die Jahresfrist. Allerdings macht dann die 20-tägige Frist wenig Sinn. Wären es 3 Monate, dann würde der Schuldner ‘belohnt’ mit einer nicht angezeigten Betriebung, die sogar fortgesetzt wird!Frage 2: was passiert, wenn die Schuld bezahlt wird?Wichtig: Gesuch hat keine betreibungsrechtlichen Wirkungen: ZB kann nach wie vor 1 Jahr lang fortgesetzt werden. 
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Der revidierte Art. 8a SchKG – Problemfall Fristen
- Wie lange ist noch «rechtzeitig»: kann ich auch eine nach 3 

Monaten beantragte Rechtsöffnung anzeigen ? Erscheint die 
Betreibung dann?

- Wenn ja: wozu die Frist? 
- Wenn nein: nicht einsehbare Betreibung, die sogar fortgesetzt wird?
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Wichtig: Gesuch hat keine betreibungsrechtlichen Wirkungen: ZB kann nach wie vor 1 Jahr lang fortgesetzt werden. 
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Der revidierte Art. 8a SchKG – Problemfall Zahlung
Wichtig:
- Neue Bestimmung will nur auf «ungerechtfertigte» Betreibungen 

anwendbar sein (eine bezahlte Forderung war wohl nicht 
ungerechtfertigt…)

- Gläubiger müsste (bei Zahlung an ihn) auf diese Zahlung 
hinweisen. Beweislast für die Zahlung? Entscheidbehörde?

- Umgehungsgefahr? 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Wichtig: Gesuch hat keine betreibungsrechtlichen Wirkungen: ZB kann nach wie vor 1 Jahr lang fortgesetzt werden. 
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Weitere Anpassungen im SchKG
Art. 73 SchKG:
Vorlage der Beweismittel «jederzeit»

Art. 85a SchKG:
Negative Feststellungsklage im vereinf./ord. Verfahren  «ungeachtet 
eines allfälligen Rechtsvorschlages» 
(Abkehr von 120 II 20/125 III 149)
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Der Revisionsentwurf zur GebV SchKG
- Gebühr für das Gesuch um Streichung nach Art. 8 Abs. 3 lit. d 

(voraussichtlich CHF 40.-) 
- Gebührenfreiheit für den Rückzug der Betreibung (und Löschung 

eines Verlustscheines)
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Inkrafttreten?
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Persönl. Würdigung
- Aussagekraft des BA stark beeinträchtigt

- Besser als der Vorschlag NR
aber
- Mögliche bessere Alternativen:

- Erlöschen der nicht fortgesetzten ZB nach 1 Jahr (,plus..)
- Anpassungen zu 73 und 85a (,plus..)
- Ausnahme von der Vorschusspflicht bei neg. Feststellungsklage
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